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Die Energiestrategie 2050 nach ihrer parlamentarischen Verabschiedung - eine kritische Einschätzung
Energiestrategie 2050: die neue Energiepolitik?
Bereits im Vorfeld der parlamentarischen Beratungen wurden von verschiedenster Seite Vorbehalte gegen die Energiestrategie 2050 laut. Die Wirtschaft befürchtete steigende Kosten und eine schlechtere Versorgungssicherheit, gar von Planwirtschaft war die Rede, die Linke und die Umweltorganisationen bemängelten die aus ihrer Sicht zu schwachen Ziele und insbesondere fehlende Abschalttermine bei den Kernkraftwerken, die rechten Parteien kündigten Widerstand an. Referendumsdrohungen wurden immer wieder laut.

Im Parlament wurden der Vorlage einige meist fragwürdige Zähne gezogen. Der Beschluss des Parlaments ist weniger planwirtschaftlich als der Antrag des Bundesrates. Trotz erkannter Schwächen der bisherigen Politik wurde jedoch die Symptombekämpfung weitergeführt, statt die Ursachen anzugehen. Die wesentlichen Mängel wurden nicht korrigiert. Meine bisherigen Vorbehalte bleiben auch nach der parlamentarischen Behandlung der Energiestrategie weitgehend gültig.
Auslöser der Energiestrategie 2050 war der nach der Katastrophe in Fukushima - ohne ausreichende Abklärung der Konsequenzen - erfolgte Beschluss von Bundesrat und Parlament, aus der Kernenergie auszusteigen. Die Energiestrategie 2050 sollte die energiepolitische Antwort auf die Herausforderung sein, die Elektrizitätsversorgung ohne die wegfallenden 40 % Kernenergiestrom weiterhin zu gewährleisten, und zwar durch Energieeffizienz und vor allem durch Strom aus neuen erneuerbaren Energien. 

Dies sind die zentralen Stossrichtungen der Energiestrategie 2050. Sie ist deshalb nicht umfassend, sondern - entgegen den Äusserungen ihrer Protagonisten - stromlastig, und damit weitgehend eine Stromstrategie 2035, und auch dies nicht vollständig. Mobilität und Wärmeversorgung sind Randthemen, die bloss unter dem Blickwinkel der Energieeffizienz angegangen werden.
Die Stärken und Schwächen der beschlossenen Energiestrategie 2050

Die wichtigsten positiven Elemente:

· Energieeffizienz und die erneuerbaren Energien werden verstärkt gefördert, die energiepolitische Richtung stimmt.
· Gebäudesanierungen werden stärker finanziell unterstützt. Die Steuerabzüge werden die energetische Gebäudeerneuerung beschleunigen.
· Der CO2-Ausstoss der Automobile wird endlich durch bindende gesetzliche Vorschriften reduziert.
· Schutz und Nutzen der erneuerbaren Energien sind künftig abzuwägen, der Schutz geniesst nicht mehr einseitigen Vorrang.
· Die Verfahren werden beschleunigt und Zeitlimiten eingeführt.
· Die Globalbeiträge an die Kantone werden erhöht.
· Der Umbau der Energieversorgung in Richtung erneuerbare Energien wird ernsthaft eingeleitet.

Demgegenüber ihre Schwächen:

· Sie ist stromlastig, primär auf den Kernenergieersatz und damit auf die Erzeugung von Kilowattstunden ausgerichtet.
· Eine Gesamtsicht auf das Stromsystem (Speicherung, Netz, Regulierung) und entsprechende Massnahmen fehlen. Einzig für intelligente Messsysteme sowie für  Steuer- und Regelsysteme bei den Verbrauchern gibt es Bestimmungen, nicht aber für die künftig nötigen intelligenten Netze. Die parlamentarische Diskussion der Netzstrategie ist erst angelaufen.
· Es ist eine falsche Symbolik, quantitative gesetzliche Vorgaben für die Erzeugung von Strom aus neuen erneuerbaren Quellen zu fordern, die offensichtlich nicht erreichbar sind.
· Der Zubau an erneuerbaren Stromquellen wird noch sehr lange nicht genügen, um die Kernenergie zu ersetzen.
· Das Fördermodell für die neuen Erneuerbaren ist gegenüber der alten KEV nur marginal verbessert.
· Trotz der limitierten Förderdauer werden etwa bis 2043 Vergütungen auszuzahlen sein, diese sind nicht Anschub-, sondern Langzeitsubventionen.
· Es fehlen Bestimmungen zur Wärmebereitstellung aus erneuerbaren Quellen und deren Unterstützung.
· Es fehlen Bestimmungen zur Treibstoffherstellung aus erneuerbaren Quellen und deren Unterstützung.
· Die Versorgungssicherheit, die entscheidende Anforderung an die Energiepolitik, wird ungenügend thematisiert und geregelt. Besonders betrifft dies den Strom, wo die Versorgungssicherheit wegen dem Übergang von Band- zu stochastischer fluktuierender Stromerzeugung sinkt. Die auch bei der Elektrizitätsversorgung steigende Auslandabhängigkeit beunruhigt offenbar die Politik nicht.
· Die gesetzten Ziele werden mit dem ersten Massnahmenpaket (POM) bestenfalls zur Hälfte erreicht.
· Die deswegen vorgesehene zweite Phase der Energiestrategie 2050 (Klima- und Energielenkungsabgaben) hat wenig Chancen, die Strategie bleibt also Stückwerk.
Die Kosten der Energiewende wurden kaum thematisiert; dies mag zum Teil daran liegen, dass sie wesentlich von der Marktpreisentwicklung der Energieträger abhängen, vor allem des Erdölpreises. Es lässt sich aber nicht wegdiskutieren, dass die Energiewende sehr teuer wird, besonders weil Bandenergiestrom durch Strom aus fluktuierenden Quellen (Fotovoltaik, Wind) ersetzt werden soll. Neben den Fördersubventionen (KEV, Zweckbindung CO2-Abgabe) und den direkten Ausgaben für die Programme von Bund und Kantonen sind es vor allem die notwendigen Investitionen in Netz, Speicherung und Regulierung, die viele Milliarden beanspruchen werden; dabei ist aber zu berücksichtigen, dass ein Teil dieser Aufwendungen ohnehin als Ersatzinvestitionen anfallen würden. 
Es ist erstaunlich, dass die Auswirkungen auf die Volkswirtschaft und auf die einzelnen Konsumenten offensichtlich kein Kriterium für die Energiewende sind. Im Gegenteil: dieser wird die Schaffung vieler Arbeitsplätze zugeschrieben, allerdings sind diese hoch subventioniert. Keine Wellen wirft auch die sofortige Erhöhung des Netzzuschlags auf 2,3 Rp./kWh. Die zusätzlichen Mittel werden rasch ausgebraucht sein; wer garantiert, dass nicht schon bald eine weitere Erhöhung verlangt wird?
Die Förderung der Stromerzeugung aus neuen erneuerbaren Quellen ist eine grundsätzlich sinnvolle energiepolitische Stossrichtung. Die Art und Weise, wie sie erfolgt, ist und bleibt aber ein besonderes Ärgernis. Weiterhin wird auf Subventionen statt auf die Marktkräfte gesetzt. Die Politik will die negativen Auswirkungen der marktverzerrenden KEV mit ihrem Einspeisevorrang (sie ist wohl das energiewirtschaftlich schlechteste Fördermodell) nicht zur Kenntnis nehmen. Statt sie durch eine marktgerechtere Förderung zu ersetzen, werden neu die notleidenden Wasserkraftwerke subventioniert (eine neue, allerdings ungenügende Subvention soll die Fehler der alten korrigieren). Das im neuen Gesetz gewählte Fördermodell hält faktisch an der Vollkostensubventionierung fest, statt dass nurmehr Investitionsbeiträge ausgerichtet werden. Es ist zudem sehr kompliziert, so dass der Vollzug zu Auseinandersetzungen zwischen den beteiligten Akteuren führen wird.
Die finanzielle Förderung, speziell der Stromerzeugung aus neuen erneuerbaren Quellen, muss insofern zurückhaltend erfolgen, als zu hohe Subventionen zu ungerechtfertigten Erträgen führen. Zweck insbesondere der kostendeckenden Einspeisevergütung KEV ist weder die Generierung von Unternehmensgewinnen noch von individuellen Einkommen, sondern die Entwicklung der geförderten Technologien. Wenn Betreiber von KEV-subventionierten Anlagen erklären, diese seien ihre Altersversicherung, zeugt dies von überhöhten Entschädigungen für Investitionen, die weniger aus energiepolitischen, sondern vor allem aus finanziellen Überlegungen getätigt wurden. Für Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft wurde das Einkassieren von KEV-Subventionen gar zu einem neuen Geschäftsmodell. Konsultiert man die umfangreiche Liste der KEV-Bezüge, wird rasch klar, dass die (zu) grosszügigen Einspeiseentschädigungen zu einem schönen Teil an Unternehmungen gehen, von denen man erwarten dürfte, dass sie die betreffenden Anlagen ohne Subventionen erstellen.
Energiewende und Kernenergie
Die Kernenergie ist zwar der Auslöser, aber bei weitem nicht der wichtigste Aspekt der Energiestrategie 2050. In der politischen Diskussion wird die Kernenergiefrage übergewichtet; statt sich ernsthaft um die die Versorgungssicherheit und die Klimaproblematik zu kümmern, tobt in der Energiepolitik seit Jahrzehnten ein erbitterter Grabenkrieg um eine global etablierte Stromerzeugungstechnologie, die in unserem Land gegen 40 % der Elektrizität liefert und einen vorbildlichen, fast CO2-freien Strommix ermöglicht.
Der Ausstiegsbeschluss kurz nach der Fukushima-Katastrophe war eine energiepolitische Kehrtwende ohne Fundament; dieses wurde erst mehr als zwei Jahre später in der Botschaft zur Energiestrategie 2050 vorgelegt. Die daraus folgenden Beschlüsse des Parlaments genügen allerdings bei weitem nicht, um die Ziele der Strategie 2050 zu erreichen und den Ersatz des wegfallenden Stroms aus Kernkraftwerken sicherzustellen. Die Konsequenz des Nichtersatzes der bestehenden Kernkraftwerke wird sein, dass der Stromimport zunimmt. Der Strom wird aus ausländischen Kern- und Kohlekraftwerken stammen: also Kernenergieausstieg statt Klimaschutz!
Die Zielsetzung der Energiestrategie 2050, den Kernenergiestrom durch Strom aus erneuerbaren Energien zu ersetzen, führt zwangsläufig zu einem starken Ausbau von Fotovoltaik und Windstrom. Bandenergiestrom wird durch unregelmässig anfallenden Strom ersetzt; energiewirtschaftlich ist dies nicht sinnvoll. Die Speicher- und Regelproblematik wird massiv verstärkt und die Versorgungssicherheit vermindert. Zudem sind dem Strom aus neuen erneuerbaren Quellen spezifisch mehr Treibhausgase zuzumessen als Kernenergiestrom.
Die Energiestrategie 2050 beinhaltet das völlig unnötige Verbot von Rahmenbewilligungen für neue Kernkraftwerke. Erstens sind neue Kernkraftwerke in der aktuellen Strommarktsituation nicht wirtschaftlich und nicht finanzierbar, zweitens besteht im Kernenergiegesetz kein Anspruch auf Erteilung einer Rahmenbewilligung, das Parlament kann Gesuche ohne vorheriges gesetzliches Verbot ablehnen. Drittens ist ein Technologieverbot grundsätzlich falsch; die Option Kernenergie sollte im Hinblick auf kommende noch sicherere neue Reaktorgenerationen nicht aufgegeben werden.

Warum dieses unsinnige Rahmenbewilligungsverbot? Es ist nicht unwahrscheinlich, dass in einigen Jahren die Bevölkerung aufgrund der Erfahrungen mit der Energiestrategie erneut zum Schluss kommt, die Kernenergie sei ein sinnvoller Teil des Strommixes. Offenbar haben Bundesrat und Parlament Angst davor.
Zustimmung zur Energiestrategie 2050 im Parlament: jeder bekommt etwas

Dass die Vorlage trotz vielen ursprünglichen Vorbehalten in der Schlussabstimmung Ende September 2016 angenommen wurde, verwundert nicht. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zuerst zu nennen ist sicher die weit verbreitete Einsicht, dass die Energiepolitik wegen der Klimaproblematik und dem vom Parlament 2011 beschlossenen Kernenergieausstieg verstärkt werden muss. Weiter ist wohl nicht unwichtig, dass die parlamentarische Ausmarchung sehr lange dauerte und die eidgenössischen Räte viel Zeit und persönliche Energie in die Vorlage investierten; dabei mussten alle Gruppierungen zwar da und dort nachgeben, haben aber anderseits partielle Gewinne erzielt, die sie nicht verlieren wollen. Wirtschaftsorganisationen wie Economiesuisse und der Gewerbeverband, welche die Energiestrategie ursprünglich vehement ablehnten, und auch der VSE liessen sich durch Retouchen besänftigen und verhielten sich im Vergleich zu anderen Parlamentsgeschäften passiv. Dass selbst die Mehrheit von SVP und FDP im Nationalrat nicht zu einer Ablehnung in der Schlussabstimmung führte, liegt daran, dass auch diese Parteien viele Subventionsbezüger oder deren Vertreter aufweisen. 
Es gibt viele Profiteure - die Elektrizitätswirtschaft, die Bauern, die Bauwirtschaft, das Gewerbe der Energietechnik, die Grossverbraucher von Strom und noch viele andere mehr. Ihre Lobby funktionierte gut. Die kleinen Stromkonsumenten, welche die Zeche bezahlen, fanden dagegen keine Fürsprecher. Von einer ausgewogenen Vorlage zu sprechen, ist schlicht verfehlt. Die von der FDP monierten Verbesserungen, wie die Befristung der kostendeckenden Einspeisevergütung, sind nicht derart bedeutend, dass damit die Schwächen der Vorlage behoben werden.
Die verabschiedete Fassung der Energiestrategie 2050 ist keine legislatorische Meisterleistung. Vieles wird (zu) detailliert geregelt, anderseits fehlen wesentliche Vorgaben. Es ist schon heute klar, dass wegen den weitergehenden Verzerrungen des Strommarktes, den fehlenden gesetzlichen Vorgaben für Speicherung und Regelung sowie der sinkenden Versorgungssicherheit ein permanenter Revisionsprozess notwendig wird. Physik und Ökonomie lassen sich nicht austricksen.

Falls die Energiestrategie in Kraft treten sollte, wäre dies nicht der Start einer vorhersehbaren Umsetzungsphase. Statt stabiler gesetzlicher Rahmenbedingungen, die Investitionssicherheit gewährleisten, wird weiterhin politische Unsicherheit herrschen. Sie wird dadurch noch verstärkt, dass die vollständige Öffnung des Strommarktes auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, entgegen den unmissverständlichen Vorgaben des Stromversorgungsgesetzes. Es ist staatspolitisch fragwürdig, wenn beim Erlass der Energiestrategie 2050 gegen die gültige Gesetzgebung verstossen wird, anstatt diese zu revidieren

Referendum?
Die Bedeutung der Energiestrategie 2050 für Gesellschaft und Wirtschaft ist derart gross, dass sie nicht neben den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern vorbei geschleust werden sollte. Wenn die Energiestrategie erfolgreich sein soll, muss sie von der Bevölkerung ausdrücklich gestützt werden. Die Energiewende ist nicht primär eine Angelegenheit der Energiewirtschaft, diese ist längst nicht der wichtigste Player. Entscheidender sind die Energiekonsumenten in Haushalt und Wirtschaft. Es sind die Hauseigentümer, welche über Sanierungsinvestitionen, Solaranlagen, Wärmepumpen, Kühlschränke usw. befinden, die Haushalte, welche elektrische Geräte anschaffen, die Automobilisten, welche mehr oder weniger spritfressende Untersätze kaufen. Schliesslich sind die Bürger auch als Verbraucher gefordert, ihr Nutzerverhalten wird immer wichtiger. Und nicht zu vergessen: sie bezahlen das Ganze.

Die Energiestrategie 2050 sollte also den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger vorgelegt werden. Ob das Referendum zustandekommen und wie die Abstimmung ausfallen wird, ist offen. Die Energiestrategie erhält nicht nur bei der Politik, sondern auch bei der Bevölkerung viel Zustimmung. Die Bereitschaft zur Unterstützung des Referendums ist bei den Wirtschaftsdachverbänden nicht und bei den Parteien nur sehr beschränkt vorhanden, trotz früheren markigen Worten. Mit dem angekündigten Referendum durch SVP und Branchenverbänden ergibt sich nun die Möglichkeit, dass sich auch die Bevölkerung zur künftigen Energiepolitik äussern kann.
Tritt die Energiestrategie 2050 in Kraft, wird die Energiepolitik verstärkt, ist aber weitgehend auf den Ausstieg aus der Kernenergie ausgerichtet und unausgewogen. Wird die Vorlage dagegen abgelehnt, bleibt die aktuelle Gesetzgebung bestehen, ohne Verstärkung der Energieeffizienz, ohne Erhöhung des Netzzuschlags und ohne Nothilfe für die Wasserkraft. Weiterhin würde der Umwelt- und Landschaftsschutz vor dem energetischen Nutzen stehen und sinnvolle Projekte verhindern. Aber auch der Ausstiegsbeschluss wäre kassiert. Dafür würde der Weg für eine verbesserte Vorlage frei, welche den gesamten Umbau des Energiesystems abdecken und auch den Anforderungen des Klimaschutzes genügen könnte.
Persönlich würde ich es bedauern, wenn die in der Energiestrategie 2050 enthaltenen energiepolitischen Fortschritte nicht realisiert werden könnten, anderseits habe ich grosse Mühe mit der mangelhaften aktuellen Vorlage. Meine bisherigen kritischen Vorbehalte gelten weiterhin. Die Ablehnung der Energiestrategie 2050 wäre eine Chance für eine bessere Energiezukunft, aber es besteht auch das Risiko eines längere Zeit dauernden energiepolitischen Stillstands.
